
Land NRW würdigt Ihren erfolgreichen Abschluss:

2.500 Euro
für Ihren Meistertitel 
im Handwerk



Liebe Meisterin im Handwerk,  
lieber Meister im Handwerk,

ich gratuliere Ihnen herzlich zur bestandenen Meister-
prüfung im Handwerk!

Sie haben Zeit und Geld investiert, um sich fortzubilden 
und den Meistertitel zu erlangen. Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen möchte diese Leistung anerkennen 
und prämiert Ihre erfolgreich abgeschlossene Meister-
prüfung mit 2.500 Euro. 

Sie als Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister 
sind entscheidend für die Zukunft Ihrer Zunft, für die 
Unternehmensnachfolge und -gründung und damit für 
den Erhalt und die Schaffung von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen im Handwerk. 

Ich freue mich sehr, dass Sie diesen Weg gehen und 
wünsche Ihnen dafür alles Gute!

Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales  
des Landes Nordrhein-Westfalen



Wer kann die Meisterprämie NRW  
beantragen?

Alle Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister, 

•	 die in den letzten drei Monaten ihren Meisterab-
schluss in einem Gewerbe nach Anlage A oder B 1 
der Handwerksordnung erfolgreich abgelegt haben 

	 UND
•	 deren Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Ausstellung 

des Prüfungszeugnisses in NRW liegt.

Beantragen Sie Ihre Meisterprämie einfach und digital! 
www.meisterprämie.nrw  
Registrieren auf dem ESF-Antragsportal, Antrag ausfül-
len und Meisterprüfungszeugnis hochladen.

Achten Sie darauf,
Ihren Antrag rechtzeitig zu stellen!

Die Beantragung der Meisterprämie NRW ist 

nur innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten 

nach Ausstellung Ihres Meisterprüfungszeug­

nisses möglich.



Weitere Informationen unter:
www.mags.nrw/meisterpraemie 
www.meisterprämie.nrw

Mit Unterstützung durch

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union


